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Neuer Seminarort!!! 
Seminarhotel Corvinus in 2700 Wiener Neustadt 

09:00 Uhr – 16:30 Uhr  
 
 
 
 
 

 

19. Jänner 2015 
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Seminarinhalte: 

 
Aktuelles zum Arbeitsrecht: 

 

 

 

 

 

• Geplante Änderungen bei der Lohnpfändung durch die Exekutionsordnungsnovelle 

2014  

• Geplante Änderungen beim Lohn– und Sozialdumping sowie bei den 

Arbeitszeitaufzeichnungen  

• Änderungen im BUAG  

 

 

 

 

 

• Jahresprämien in der Abfertigung ALT – Weiterentwicklung der OGH-Judikatur  

• Pflicht zur Erreichbarkeit von Arbeitnehmer/innen im Krankenstand  

• Können Angestellte durch fristlose Entlassung oder unberechtigten vorzeitigen Austritt 

einen Sonderzahlungsanspruch verlieren?  

• Ansprüche wie Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistungen bei fallweise 

beschäftigten Personen  

• Fehlerhafte Einstufung: die nächsten Lohndumping-Entscheidungen  

• Lohnpfändung von Jubiläumsgeldern  

• Was ist bei der Vertragsumqualifizierung bei Scheinselbständigen in Bezug auf 

Sonderzahlungen und offene Urlaubstage zu beachten?  

• Welche OGH-Entscheidungen gab es im ersten Halbjahr 2014 zum Thema 

„diskriminierende Beendigung“ von Dienstverhältnissen mit Schwerpunkt „werdende 

Mütter“?  

• Haben Vorstände einer AG Anspruch auf Insolvenzentgelt  und welche Konsequenzen 

bei der SV-Berechnung ergeben sich daraus?  

• Lohnabzüge für die Inanspruchnahme von Sachleistungen – Fallen für 

Dienstgeber/innen 

• Aktuelle OGH-Entscheidungen zu Einstufungsfragen nach dem KV für Angestellte im 

Handel (wichtig für Findung des richtigen Mindestlohns zur Vermeidung von Lohn- und 

Sozialdumping und die damit verbundenen hohen Strafen)  

 

 

Gesetzliche Änderungen – dargestellt für den Bedarf der Personalverrechnung 

Rechtsprechung – unerlässlich für die Personalverrechnung: 
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Aktuelles zum Sozialversicherungsrecht:  
 

 

 

• Beitragsabsenkungen in der Sozialversicherung  

• SV Werte für 2015  

 

 

 

 

• Aktuelle VwGH-Judikatur zur besonderen Rolle von Kollektivverträgen zur 

Ermittlung des Lohnausfallsprinzips 

• Geänderte VwGH-Judikatur zur besonderen Rolle von Kollektivverträgen zur 

Ermittlung von Überstundenzuschlägen (speziell: Arbeiterkollektivverträge 

Metallgewerbe und Metallindustrie)  

• Kann ein Krankenentgelt, welches z. B. als Folge einer Arbeitgeberkündigung 

für die Zeit nach dem „Ende der Beschäftigung“ bezahlt wird, mit Feiertagen 

kollidieren? Neue Ansichten der Krankenkassen! 

• Rechtsprechung zum erwerbsabhängigen Kinderbetreuungsgeld  

 

 
Aktuelles zum Steuerrecht:  
 

 

 

• Änderungen durch das Abgabenänderungsgesetz 2014 für Zahlungen seit 01.03.2014:  

o Neues zur Besteuerung von freiwilligen Abfertigungen nach altem Recht 

o Änderungen bei der Besteuerung von Vergleichen und 

Kündigungsentschädigungen  

o Wie werden „Zahlungen für den Verzicht auf Arbeitsleistungen für künftige 

Lohnzahlungszeiträume“ (z. B. Abgangsentschädigungen) ab 1. März 2014 

besteuert? 

o Solidarabgabe für sonstige Bezüge im Dauerrecht 

o Rückwirkende Änderung der Besteuerung von GKK-Krankengeld bzw. 

Rehabilitationsgeld 

• Änderungen der Pendlerverordnung mit Wirkung ab 25. Juni 2014  

o Welche Erklärungen gelten bis wann?  

• Änderungen bei der Bewertung von KFZ-Sachbezügen ab 01.03.2014 und die weiteren 

praktischen Anwendungen  

• Änderungen bei der Bewertung von Dienstwohnungen ab 01.01.2015 

Gesetzliche Änderungen 

Rechtsprechung 

Gesetzliche Änderungen: : 
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• Änderungen im Finanzstrafrecht 
• Änderungen durch das 2. Abgabenänderungsgesetz 2014  

o Erfassung von Arbeitslohn von dritter Seite nun auch in der Lohnsteuer 
 

 

  

 

 
• Rückzahlungen von Bezügen (z. B. in Form von Aufrollungen) und DB/DZ/KommSt-

Korrektur – neue Judikatur 
• Werbezahlungen an Arbeitnehmer/innen für AG-Aufkleber auf AN-KFZ  
• Erschwerniszulagen an Lagerarbeiter – VwGH Entscheidung zur steuerlichen  

Behandlung  

 

 

 

 

 

• Lohnsteuerprotokoll 2014  
• 2. Lohnsteuerrichtlinien – Wartungserlass 2014  

 
 
 
Kosten: € 310,-- exkl. MwSt 
 Ausführliche Seminarunterlagen, Pausenerfrischungen, 
 Mittagessen und Getränke sind im Preis enthalten. 
 
 

 
Die Kosten beinhalten im Detail: 

� Schulungsliteratur / Jahrbuch 
� 2 Kaffeepausen vom Pausenwagen mit Kaffee, Tee und Juice 
� 3-gängiges Wahlmenü mittags inkl. Salatbuffet 
� 2 Tagungsgetränken – Mineralwasser und Fruchtsäfte  
� Schreibblöcke und Kugelschreiber 

 
 
 
 

Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihren Platz! 
 

ACHTUNG! Anmeldeschluss 12.01.2015 

Rechtsprechung 

Sonstiges: 
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Bubla & Bubla Süd  

Steuerberatungs GmbH  
zH Frau Angelika Moser 

Neunkirchner Straße 52a, 2700 Wr. Neustadt 
Tel: 02622/25501, Fax: 02622/25501-11 

angelika.moser@wrn.bubla.at 
 
 
 

A N M E L D U N G 
 
 

Neuerungen in der Personalverrechnung 2015 
 

mit 
 

Wilhelm Kurzböck 
 

Montag, 19. Jänner 2015 von 09:00 bis 16:30 Uhr 
 

Neuer Seminarort!!! 
Seminarhotel Corvinus 

Bahngasse 29 – 33, 2700 Wiener Neustadt  
Anfahrtsplan und Parkmöglichkeiten liegen bei! 

 
 
FIRMA:   .................................................................................................  
 
 
ADRESSE:   .................................................................................................  
 
 
TELEFON, FAX, E-MAIL: ..............................................................................................    
 
 
TEILNEHMER:   .................................................................................................  

 

   .................................................................................................  

 

   .................................................................................................  

 

   .................................................................................................  

 
ACHTUNG! Anmeldeschluss 12.01.2015 

 
 

Bitte haben Sie Verständnis, dass Stornierungen bis 5 Tage vor Seminarbeginn 
kostenlos sind. Danach bzw. bei Nichterscheinen müssen wir den gesamten 

Seminarbeitrag in Rechnung stellen! 


